
ALLGEMEINE GESCHÄFTS- UND VERKAUFSBEDINGUNGEN DER DOTS GESELLSCHAFT FÜR SOFTWAREENTWICKLUNG MBH, BERLIN. STAND: 1. MAI 2005

§ 1  GELTUNG DER VERTRAGSBEDINGUNGEN 

1.  Für den Verkauf von Standardsoftware und für vorvertragliche Schuldverhältnisse gelten im unternehme-
rischen Verkehr ausschließlich diese Allgemeinen Vertragsbedingungen, soweit nichts anderes vereinbart 
ist. Andere Vertragsbedingungen werden nicht Vertragsinhalt, auch wenn die dots GmbH (im folgenden 
kurz dots genannt) ihnen nicht ausdrücklich widerspricht. 

2.  Auch wenn beim Abschluss gleichartiger Verträge hierauf nicht nochmals hingewiesen wird, gelten aus-
schließlich die Allgemeinen Vertragsbedingungen der dots in ihrer bei Abgabe der Erklärung des Bestel-
lers unter www.dots.de abrufbaren Fassung, es sei denn, die Vertragspartner vereinbaren schriftlich etwas 
anderes. 

3.  Für die Lieferung der Standardsoftware gelten ergänzend die §§ 433 ff. BGB. 

§ 2  VERTRAGSSCHLUSS 

 Angebote der dots sind freibleibend und unverbindlich, es sei denn, das Angebot ist schriftlich als bin-
dend bezeichnet. Eine rechtliche Bindung kommt nur durch beiderseits unterzeichneten Vertrag oder 
schriftliche Auftragsbestätigung der dots zustande, außerdem dadurch, dass dots mit der vertragsgemä-
ßen Leistungserbringung beginnt. 

§ 3  VERTRAGSGEGENSTAND, LEISTUNGSUMFANG 

1.  Gegenstand dieses Vertrages ist die Lieferung von Standardsoftware und die Einräumung der Nutzungs-
rechte gemäß den Lizenzbedingungen in der unter www.dots.de abrufbaren Fassung. 

2.  Der Besteller hat vor Vertragsabschluss überprüft, dass die Spezifikation der Software seinen Wünschen 
und Bedürfnissen entspricht. Ihm sind die wesentlichen Funktionsmerkmale und -bedingungen der Soft-
ware bekannt. 

3.  Maßgebend für Umfang, Art und Qualität der Lieferungen und Leistungen ist der beiderseits unterzeich-
nete Vertrag oder die Auftragsbestätigung der dots, sonst das Angebot der dots. Sonstige Angaben oder 
Anforderungen werden nur Vertragsbestandteil, wenn die Vertragspartner dies schriftlich vereinbaren 
oder dots sie schriftlich bestätigt hat. Nachträgliche Änderungen des Leistungsumfangs bedürfen der 
schriftlichen Vereinbarung oder der schriftlichen Bestätigung durch dots.  

4.  Produktbeschreibungen und Darstellungen in Testprogrammen sind Leistungsbeschreibungen, jedoch kei-
ne Garantien. Eine Garantie bedarf der schriftlichen Erklärung durch die Geschäftsleitung der dots. 

5.  Der Besteller erhält die Software bestehend aus dem Maschinenprogramm und dem Benutzerhandbuch. 
Die Technik der Auslieferung der Software richtet sich nach den Vereinbarungen; mangels anderer Ver-
einbarung werden Programm und Handbuch auf CD-ROM ausgeliefert. Der Besteller hat keinen Anspruch 
auf Überlassung des Quellprogramms. 

6.  dots erbringt alle Lieferungen und Leistungen nach dem Stand der Technik. 

§ 4  LEISTUNGSZEIT, VERZÖGERUNGEN 

1.  Angaben zu Liefer- und Leistungszeitpunkten sind unverbindlich, es sei denn, sie sind seitens der dots 
schriftlich als verbindlich zugesagt. dots kann Teilleistungen erbringen, soweit die gelieferten Teile für 
den Besteller isoliert sinnvoll nutzbar sind. Die Gefahr geht mit der Abgabe zum Versand über. 

2.  Liefer- und Leistungsfristen verlängern sich um den Zeitraum, in welchem sich der Besteller in Zahlungs-
verzug aus dem Vertrag befindet, und um den Zeitraum, in dem dots durch Umstände, die sie nicht zu 
vertreten hat, an der Lieferung oder Leistung gehindert ist, und um eine angemessene Anlaufzeit nach 
Ende des Hinderungsgrundes.  

 Zu diesen Umständen zählen auch höhere Gewalt, Arbeitskampf und die fehlende oder mangelhafte Mit-
wirkung des Bestellers. 

3.  Vereinbaren die Vertragspartner nachträglich zusätzliche Leistungen, die sich auf vereinbarte Fristen aus-
wirken, so verlängern sich diese Fristen um einen angemessenen Zeitraum. 

4.  Mahnungen und Fristsetzungen des Bestellers bedürfen zur Wirksamkeit der Schriftform. Fristen sind 
durch Hervorhebung vom übrigen Text deutlich kenntlich zu machen. Eine Nachfrist muss angemessen 
sein. Eine Frist von weniger als zwei Wochen ist nur bei besonderer Eilbedürftigkeit angemessen. 

§ 5  VERTRAGSBINDUNG UND VERTRAGSBEENDIGUNG 

1.  Die Beendigung des weiteren Leistungsaustausches (z. B. bei Rücktritt, Kündigung aus wichtigem Grund, 
Minderung oder Schadensersatz statt Leistung) muss stets unter Nennung des Grundes und mit Fristset-
zung zur Beseitigung (üblicherweise zumindest zwei Wochen) angedroht werden und kann nur binnen 
zwei Wochen nach Fristablauf erklärt werden. In den Fällen des § 323 Abs. 2 BGB kann die Fristsetzung 
entfallen. Wer die Störung ganz oder überwiegend zu vertreten hat, kann die Rückabwicklung nicht ver-
langen. 

2.  Alle Erklärungen in diesem Zusammenhang bedürfen zur Wirksamkeit der Schriftform. 

§ 6  VERGÜTUNG, ZAHLUNG 

1.  Die vereinbarte Vergütung ist nach Ablieferung der Software und Eingang der Rechnung beim Besteller 
ohne Abzug fällig und innerhalb von 14 Tagen zahlbar. 

2.  Fahrtkosten, Spesen, Zubehör, Versandkosten und Telekommunikationskosten sind zusätzlich nach Auf-
wand zu vergüten. 

3.  Alle Preise verstehen sich netto, es kommt die jeweilige gesetzliche Umsatzsteuer hinzu.  

4.  Der Besteller kann nur mit von dots unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Forderungen aufrech-
nen. Außer im Bereich des § 354 a HGB kann der Besteller Ansprüche aus diesem Vertrag nur mit vorhe-
riger schriftlicher Zustimmung von dots an Dritte abtreten. Ein Zurückbehaltungsrecht kann der Besteller 
nur im Hinblick auf den jeweiligen Vertrag geltend machen. 

5.  Der Besteller kommt 30 Tage nach Fälligkeit und Zugang einer Rechnung mit der Zahlung in Verzug. Die 
Forderung ist während des Verzugs mit 8 % Punkten über dem jeweiligen Basiszinssatz p.a. zu verzinsen.  

§ 7  GEWÄHRLEISTUNG 

 Für Lieferungen innerhalb der Bundesrepublik Deutschland, Österreich und Luxemburg gelten hinsicht-
lich der Gewährleistung nachfolgende Bestimmungen, darüber hinaus ist jegliche Gewährleistung und 
Haftung, gleich aus welchem Rechtsgrunde, ausgeschlossen. 

1.  Pflichten des Bestellers 

 Der Besteller ist verpflichtet, alle Liefergegenstände der dots unverzüglich ab Lieferung entsprechend den 
handelsüblichen Regelungen (§ 377 HGB) durch einen sachkundigen Mitarbeiter untersuchen zu lassen 
und erkannte Mängel schriftlich unter genauer Beschreibung des Fehlers zu rügen. Der Besteller testet 
gründlich jedes Modul auf Verwendbarkeit in der konkreten Situation, bevor er mit der operativen Nut-
zung beginnt. Dies gilt auch für Programme, die der Besteller im Rahmen der Gewährleistung und eines 
eventuellen Pflegevertrages bekommt. 

 Der Besteller trifft angemessene Vorkehrungen für den Fall, dass das Programm ganz oder teilweise nicht 
ordnungsgemäß arbeitet (z. B. durch Datensicherung, Störungsdiagnose, regelmäßige Prüfung der Ergeb-
nisse). Es liegt in seinem Verantwortungsbereich, den Betrieb der Arbeitsumgebung des Programms si-
cherzustellen. 

2.  Sachmängel 

2.1  Die Software hat die vereinbarte Beschaffenheit, eignet sich für die vertraglich vorausgesetzte, sonst die 
gewöhnliche Verwendung und hat die bei Software dieser Art übliche Qualität; sie ist jedoch nicht fehler-
frei. Ein Betrieb ist nur bei Vorliegen der in der Produktbeschreibung benannten Systemvoraussetzungen 

möglich. Eine Funktionsbeeinträchtigung der Software, die aus Hardwaremängeln, Umgebungsbedingun-
gen, Fehlbedienung o. ä. resultiert, ist kein Mangel. Eine unerhebliche Minderung der Qualität bleibt un-
berücksichtigt. 

2.2  Bei Sachmängeln kann dots zunächst nacherfüllen. Die Nacherfüllung erfolgt nach Wahl von dots durch 
Beseitigung des Mangels, durch Lieferung eines Programms, das den Mangel nicht hat, oder dadurch, 
dass dots Möglichkeiten aufzeigt, die Auswirkungen des Mangels zu vermeiden. Ein gleichwertiger neuer 
Programmstand oder der gleichwertige vorhergehende Programmstand, der den Fehler nicht enthalten 
hat, ist vom Besteller zu übernehmen, wenn dies für ihn zumutbar ist. 

2.3  Der Besteller wird dots bei der Fehleranalyse und Mängelbeseitigung unterstützen, indem er auftretende 
Probleme konkret beschreibt, dots umfassend informiert und ihr die für die Mangelbeseitigung erforderli-
che Zeit und Gelegenheit gewährt. dots kann die Mangelbeseitigung nach ihrer Wahl vor Ort oder in ih-
ren Geschäftsräumen durchführen. dots kann Leistungen auch durch Fernwartung erbringen. Der Bestel-
ler hat auf eigene Kosten für die erforderlichen technischen Voraussetzungen zu sorgen und dots nach 
entsprechender vorheriger Ankündigung Zugang zu seiner EDV-Anlage zu gewähren. 

2.4  dots kann Mehrkosten darauf verlangen, dass die Software verändert, außerhalb der vorgegebenen 
Systemvoraussetzungen eingesetzt oder falsch bedient wurde. Sie kann Aufwendungsersatz verlangen, 
wenn kein Mangel gefunden wird. Die Beweislast liegt beim Besteller. § 254 BGB gilt entsprechend. 

2.5  Wenn dots die Nacherfüllung endgültig verweigert oder diese endgültig fehlschlägt oder dem Besteller 
nicht zumutbar ist, kann er nach den Regeln des § 5 vom Vertrag zurücktreten oder die Vergütung ange-
messen herabsetzen und nach § 7 Ziff. 4 Schadensersatz oder Aufwendungsersatz verlangen. Die Ansprü-
che verjähren nach § 8. 

3.  Rechtsmängel 

3.1  dots gewährleistet, dass der vertragsgemäßen Nutzung der Software durch den Besteller keine Rechte 
Dritter entgegenstehen. Bei Rechtsmängeln leistet dots dadurch Gewähr, dass sie dem Besteller nach ih-
rer Wahl eine rechtlich einwandfreie Nutzungsmöglichkeit an der Software oder an gleichwertiger Soft-
ware verschafft.  

3.2  Der Besteller unterrichtet dots unverzüglich schriftlich, falls Dritte Schutzrechte gegen ihn geltend ma-
chen. Der Besteller ermächtigt dots, die Auseinandersetzung mit dem Dritten allein zu führen. Macht dots 
von dieser Ermächtigung Gebrauch, ist der Besteller nicht berechtigt, Ansprüche des Dritten ohne Zu-
stimmung von dots anzuerkennen. dots trägt die Kosten der Rechtsverfolgung und stellt den Besteller von 
Rechtsverfolgungskosten frei, soweit diese nicht auf pflichtwidrigem Verhalten des Bestellers (z. B. der 
vertragswidrigen Nutzung des Programms) beruhen.  

3.3  § 7 Ziff. 2.2 – 2.5 gelten entsprechend. Für den Abbruch des Leistungsaustauschs gilt § 5. Für die Haf-
tung gilt § 7 Ziff. 4, für die Verjährung § 8. 

4.  Haftung 

4.1  dots leistet Schadensersatz oder Ersatz vergeblicher Aufwendungen, gleich aus welchem Rechtsgrund 
(z. B. aus rechtsgeschäftlichen und rechtsgechäftsähnlichen Schuldverhältnissen, Pflichtverletzung und 
unerlaubter Handlung), nur in folgendem Umfang: 

a)  Die Haftung bei Vorsatz und aus Garantie ist unbeschränkt. 

b)  Bei grober Fahrlässigkeit haftet dots in Höhe des typischen und bei Vertragsabschluss vorhersehbaren 
Schadens. 

c)  Bei fahrlässiger Verletzung einer so wesentlichen Pflicht, dass die Erreichung des Vertragszwecks gefähr-
det ist (Kardinalpflicht), haftet dots in Höhe des bei Vertragsabschluss typischerweise vorhersehbaren 
Schadens, höchstens jedoch mit € 12.500 je Schadensfall und € 250.000 für alle Schadensfälle insge-
samt. 

4.2  dots bleibt der Einwand des Mitverschuldens offen. Der Besteller hat insbesondere die Pflicht zur Daten-
sicherung und zur Virenabwehr nach dem aktuellen Stand der Technik. 

4.3  Bei Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit und bei Ansprüchen aus dem Produkthaftungsgesetz 
gelten die gesetzlichen Regelungen. 

§ 8 VERJÄHRUNG 

1.  Die Verjährungsfrist beträgt 

a)  für Ansprüche auf Kaufpreisrückzahlung aus Rücktritt oder Minderung ein Jahr ab Ablieferung der Soft-
ware, jedoch nicht weniger als drei Monate ab Abgabe oder wirksamen Rücktritts- oder Minderungser-
klärung; 

b)  bei anderen Ansprüchen aus Sachmängeln ein Jahr; 

c)  bei Ansprüchen aus Rechtsmängeln ein Jahr, wenn der Rechtsmangel nicht in einem dinglichen Recht 
eines Dritten liegt, auf Grund dessen er die in § 3 Abs. 5 genannten Gegenstände herausverlangen kann; 

d)  bei anderen Ansprüchen auf Schadensersatz oder Ersatz vergeblicher Aufwendungen ein Jahr, beginnend 
ab dem Zeitpunkt, in dem der Besteller von den anspruchsbegründenden Umständen Kenntnis erlangt 
hat oder ohne grobe Fahrlässigkeit erlangen musste. 

 Die Verjährung tritt spätestens mit Ablauf der in § 199 BGB bestimmten Höchstfristen ein. 

2.  Bei Schadens- und Aufwendungsersatz aus Vorsatz, grober Fahrlässigkeit, Garantie und in den in § 10 
Abs. 3 genannten Fällen gelten jedoch stets die gesetzlichen Verjährungsfristen.  

§ 9  BEGINN UND ENDE DER RECHTE DES BESTELLERS 

1.  Das Eigentum an gelieferten Sachen und die Rechte nach den Lizenzbedingungen gehen erst mit voll-
ständiger Bezahlung des Kaufpreises auf den Besteller über. Zuvor hat er nur ein vorläufiges, nur schuld-
rechtliches und nach Abs. 2 widerrufbares Nutzungsrecht. 

2.  dots kann die Rechte nach dem Lizenzvertrag aus wichtigem Grund unter den Voraussetzungen des § 6 
widerrufen. Ein wichtiger Grund liegt insbesondere vor, wenn der Besteller die Vergütung nicht zahlt oder 
trotz schriftlicher Abmahnung in erheblicher Weise gegen die Lizenzbedingungen verstößt.  

3.  Wenn das Nutzungsrecht nach den Lizenzbedingungen nicht entsteht oder endet, kann dots vom Besteller 
die Rückgabe der überlassenen Gegenstände verlangen oder die schriftliche Versicherung, dass sie ver-
nichtet sind, außerdem die Löschung oder Vernichtung aller Kopien und die schriftliche Versicherung, 
dass dies geschehen ist.  

§ 10 SCHLUSS 

1.  Änderungen und Ergänzungen des Vertrages bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform. Zur Wahrung 
der Schriftform genügt auch eine Übermittlung in Textform, insbesondere mittels Telefax oder E-Mail. 

2.  Der Besteller stimmt zu, dass dots im Rahmen der Geschäftstätigkeit Daten des Bestellers speichert und 
verarbeitet. dots beachtet die Vorgaben des Datenschutzrechtes. 

3.  Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des UN-Kaufrechts. Hinsichtlich der 
Gewährleistung finden auf das Vertragsverhältnis die gesetzlichen Regelungen des Bestimmungsortes 
Anwendung. Erfüllungsort und Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus und im Zusammenhang mit die-
sem Vertrag ist bei Verträgen mit Kaufleuten der Sitz der dots. 

4.  Die Vertragspartner vereinbaren, bei allen Meinungsverschiedenheiten aus oder im Zusammenhang mit 
diesem Vertrag, Vertragserweiterungen oder -ergänzungen, die sie nicht untereinander bereinigen kön-
nen, die Schlichtungsstelle der Deutschen Gesellschaft für Recht und Informatik anzurufen, um den Streit 
nach deren dann gültiger Schlichtungsordnung in der zum Zeitpunkt der Einleitung eines Schlichtungs-
verfahrens gültigen Fassung ganz oder teilweise, vorläufig oder endgültig zu bereinigen. Die Verjährung 
für alle Ansprüche aus dem streitigen Lebenssachverhalt ist ab dem Schlichtungsantrag bis zum Ende des 
Schlichtungsverfahrens gehemmt; § 203 BGB gilt entsprechend.  


